
 
 

 
 

Hausordnung 
Die Hausordnung basiert auf unserem Leitbild und regelt den Umgang miteinander im schulischen 
Alltag. 
 
 
Verhalten und  
Kleidung 

Als Berufsvorbereitungsjahr betrachtet die BWSZO die Schule als Bestandteil der 
Arbeitswelt der Lernenden und der Lehrpersonen. Die Kleidung ist dementspre-
chend zweckmässig, gepflegt, sauber und nicht provozierend (vgl. Kleiderordnung 
unten). Alle tragen mit Respekt und Rücksichtnahme zu einem guten Arbeitsklima 
der Schule bei.  
 

Mobiliar und Ein-
richtung 

Mit der Schulanlage, dem Material und dem Mobiliar wird verantwortungsvoll um-
gegangen. In den Pausen kann das Material für die Pingpong Tische sowie der 
Basketball, im Sekretariat bezogen werden. 
 

Abfälle Abfälle werden – getrennt nach Rohstoffen wie PET-Flaschen, Altpapier etc. – in 
die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt. 
 

Alkohol / Drogen Alkohol sowie alle anderen Drogen sind an unserer Schule verboten. 
 

Raucherregelung Das ganze Areal der BWSZO ist generell rauchfrei (inkl. Vapen). Lernende mit 
Raucher:innenausweis können zu bestimmten Zeiten die Raucherecke benützen. 
Details sind in der Raucherregelung festgehalten. 
 

Unterrichtszeiten Der Unterricht beginnt pünktlich. Die Lernenden befinden sich vor Unterrichtsbe-
ginn an ihren Arbeitsplätzen und halten das notwendige Unterrichtsmaterial be-
reit. 
 

Lehrperson 
erscheint nicht 

Die Lernenden melden dem Schulsekretariat, wenn die Lehrperson 10 Minuten 
nach Unterrichtsbeginn nicht erscheint. 
 

Pausen 
Verlassen des  
Schulareals 

Die Lernenden verlassen in der 10-Uhr-Pause das Schulzimmer (Lehrpersonen 
können Ausnahmen bewilligen). Empfohlen ist, so oft wie möglich ins Freie zu 
gehen. Das Verlassen des Schulareals ist ohne besondere Erlaubnis der Klassen-
lehrpersonen in den Pausen am Vormittag und Nachmittag nicht gestattet. 
 

Schulräume 
Essen, Trinken 
und Kaugummi 

In den Schulzimmern und den Garderoben der Turnhalle sind Essen, Trinken und 
Kaugummikauen nicht gestattet. Die Lehrpersonen können reine Wassergetränke 
im Unterricht erlauben (nicht bei Arbeiten mit elektronischen Geräten). 
 

Aufenthalt in 
Korridoren und 
Treppenhäusern 

Um den laufenden Unterricht nicht zu stören, verhalten sich die Lernenden in den 
Korridoren und Treppenhäusern ruhig und rücksichtsvoll. Während der Unter-
richtszeiten herrscht in den Gängen Flüsterkultur. 
 

Konzentriertes  
Arbeiten  

In den für stilles Arbeiten bezeichneten Räumen wird nur leise gesprochen, damit 
konzentriertes Arbeiten möglich ist. 
 

Smartphone Smartphones und andere private elektronische Geräte sind in den Schulzimmern 
ausgeschaltet. Im Freien und in den Korridoren ist die Benützung mit Kopfhörern 
gestattet. Nur auf Anordnung der Lehrperson dürfen sie im Unterricht verwendet 
werden. Während dem Unterricht werden sie versorgt und nicht am Körper getra-
gen. Bei Missbrauch werden die Geräte eingezogen.  
 

Benützung  
Geräte/Maschinen  

Computer, Drucker, Maschinen etc. stehen ausschliesslich für schulische Zwecke 
zur Verfügung. Die Benützungserlaubnis erteilt die zuständige Lehrperson.  
 

Parkordnung Velos, Mofas, Roller werden auf den dafür vorgesehenen Plätzen parkiert. Auf dem 
Schulareal wird im Schritttempo gefahren. 
 



 

Verstösse gegen 
die Hausordnung 

Lernende, die mutwillig oder vorsätzlich gegen die Hausordnung verstossen, wer-
den an die Regeln erinnert. Sind Massnahmen nötig, werden diese von Lehrper-
sonen, der Schulleitung oder dem Hauswart durchgesetzt. Bei mehrmaligem 
Verstossen droht ein mündlicher oder schriftlicher Verweis mit ggf. Androhung auf 
Schulausschluss (gem. Disziplinarreglement) 
Wer Schulmaterial, Gebäude oder Mobiliar beschädigt, muss die entstandenen 
Reparaturkosten bezahlen. 
 

 
 

Kleiderordnung 
 
Grundsätze ● Lehrpersonen und Lernende unterscheiden zwischen Schul- und Freizeitklei-

dung. 
● Die Lernenden und Lehrpersonen kleiden sich so, dass sie parat wären, ein 

Vorstellungsgespräch anzutreten. 
● Wir legen Wert auf ein gepflegtes und sauberes Erscheinungsbild. 
● Es liegt im Ermessen jeder Lehrperson, Lernende auf unpassende Kleidung 

aufmerksam zu machen. 
● Die Lernenden werden gebeten, Hinweise von Lehrpersonen zu respektieren. 
 

Richtlinien ● Unsere Kleider sind sauber und angepasst an den Arbeitsort «Schule». 
● Wir tragen keine Kleider mit rassistischen, sexistischen, diskriminierenden 

oder provokativen Aufdrucken. 
● Trainerhosen und Sportkleider tragen wir im Sportunterricht und nicht im 

Schulhaus. 
● Hüte und Mützen ziehen wir während des Unterrichts ab. 
● Unterwäsche und Bauchnabel sind nicht sichtbar. 
 
Am Freitag ist Casual Friday, die Grundsätze bleiben jedoch bestehen! 
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